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Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit auf kommunaler Ebene in 
Baden-Württemberg 
- Bericht  
 
Anlage: KVJS-Bericht - Kurzfassung 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss 18.04.2016 
zur Kenntnisnahme       öffentlich 
 
 
 
II. Bericht 
 
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) 
– Landesjugendamt – veröffentlichte erstmals im Herbst 2015 einen landes-
weiten Bericht zur Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit auf kommu-
naler Ebene in Baden-Württemberg. Er beinhaltet Struktur- und Entwicklungs-
daten zu den finanziellen und personellen Ressourcen in den verschiedenen 
Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit im landeswei-
ten Vergleich. Das Landesjugendamt schließt durch die nun begonnene re-
gelmäßige Berichterstattung eine bisherige Lücke in seinem Berichtssystem.  
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Verfasser des Berichtes ist Werner Miehle-Fregin unter Mitwirkung von Volker Reif, der zwi-
schenzeitlich beim KVJS – Landesjugendamt für diesen Aufgabenbereich verantwortlich ist 
und den Bericht im Jugendhilfe- und Bildungsausschuss vorstellen wird. Dieser Bericht 
schließt an den von Dr. Ulrich Bürger am 22.02.2016 vorgestellten Bericht zum Demografi-
schen Wandel an (vgl. KT-Drucks. Nr. 21/2016).  
 
Herr Reif wird in seinem Bericht aufzeigen, dass die Kinder- und Jugendarbeit ein wichtiger 
infrastruktureller Bestandteil von familienfreundlichen und zukunftsfähigen Kommunen ist. 
Kreisvergleichend wird er auf die Ressourcen in den einzelnen Aufgabenfeldern wie z.B. 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Schulsozialarbeit und 
der Mobilen Jugendarbeit eingehen, die im Landkreis Böblingen überwiegend in Verantwor-
tung und Regie der Städte und Gemeinden bzw. von Trägern der freien Jugendhilfe liegen. 
Beleuchtet werden darüber hinaus die Arbeit des Kreisjugendreferats, dem gemäß §§ 11, 
12 und 79 SGB VIII die Gesamtverantwortung und Planungsverantwortung im Kreis obliegt 
und die Arbeit der im Landkreis Böblingen personell hervorragend ausgestatteten Jugendre-
ferate auf Ebene der Städte und Gemeinden.  
 
Im Anschluss an den Fachvortrag steht Herr Reif für Fragen und zur Diskussion der Ergeb-
nisse zur Verfügung.  
 
 

 
Roland Bernhard 
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